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Sachverhalt und Antràge 

I. 	Die am 22. Januar 1987 angemeldete und am 19. August 1987 

verOffentlichte europische Patentanmeldung 

Nr. 87 890 012.5 wurde von der Prufungsabteilung mit 

Entscheidung vom 27. Juni 1990 zurückgewiesen. Die 

Prüfungsabteilung kam in der Entscheidung zu der Sch1uf-

folgerung, dais das beanspruchte Fensterrabmenprof ii durch 

die Dokumente 

(Dl) 	DE-A-1 704 787 

EP-A-0 087 515 und 

FR-A-i 197 466 

patenthindernd nahegeiegt sei, Artikel 56 EPU. 

II. 	Gegen these Entscheidung legte die BeschwerdefUhrerin 

(Anmelderin) unter gleichzeitiger Zahiung der GebUhr am 

24. August 1990 Beschwerde em, die mit dem am 

26. Oktober 1990 eingegangenen Schriftsatz begrUndet 

wurde. 

Die BeschwerdefQhrerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des 

nachgesuchten Patents ggf. unter ZurUckverweisung an die 

PrUfungsabteiiung, weil ihrer Meinung nach die Dokumente 

(Di) bis (D3) das Beanspruchte nicht nahelegen konnten. 

III. Mit dem Bescheid gernag Artikel 110 (2) EPU vom 

14. Dezember 1992 hat die Kamrner zunchst auf eine 

erforderliche Kiarstellung der Antrge hingewiesen. 

In der am 1. September 1993 durchgefuhrten mündlichen 

Verhandlung vor der Karnmer hat die BeschwerdefUhrerin 
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ihren Antrag auf Patenterteilung durch die Vorlage neuer 

Unterlagen (mit neugefaIten AnsprUchen 1 bis 15) 

modifiziert. 

Die unabhangigen, geltenden AnsprQche 1 bzw. 10 haben 

folgende Wortlaute: 

"1. Fensterrabmenprofil (1; 40; 45; 50), weiches 

einstQckig ausgebildet und an seiner Umfangsflache (20, 

7, 21) mit einer Anzahl von Nuten, Ausnebmungen oder 

dergi. (8, 9, 16, 17, 18) versehen ist, in welchen 

Zusatzprofilleisten, Dichtleisten und dergi. und 

Beschlagteile befestigbar sind, weiches Profil aus einern 

mit langslaufenden Faserstrangen, insbesondere Glasfaser-

rovings, verstärkten Duroplastmaterial besteht und 

mindestens einen geschlossenen, langslaufenden Hohiraum 

(3, 5) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daE, das Prof ii 

(1; 40; 45; 50) mit annähernd L-fOrmigem Querschnitt 

ausgebildet 1st und einen geschlossenen Hohiraum (3) im 

Längsschenkel (2) der L-Form und einen geschlossenen 

Hohiraum (5) im Querschenkel (4) der L-Form aufweist, dais 

die an der Umfangsf1che des Profils vorgesehenen Nuten 

(8, 16, 17, 19) mit Hinterschneidungen ausgebiidet sind, 

und dag die 1ngs1aufenden Faserstrnge Qber den ganzen 

Profilquerschnitt verteilt, auch in den Hinter-

schneidungen der Umfangsf1che (20, 7, 21) des Prof us, 
vorgesehen sind." bzw. 

"10. Verfahren zur Herstellung eines Fensterrahmen-

profils, bei weichem Verfahren zur Bildung des Fenster-

rahrnenprofils eine Vielzahl von Faserstrangen fortlaufend 

mit einem duroplastisch erhãrtenden Kunstharz, vorzugs-

weise Polyester, getränkt wird und die Faserstränge, 

insbesondere Glasfaserrovings, zum axialen Eintritt in 

eine langgestreckte Durchlaufhohlform, weiche eine der 

Umfangsf1che des herzustellenden Prof us entsprechende 

innere Formfläche hat, sich zu einem diese Durchlaufhohl- 
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form ausfUllenden Bündel vereinigend gefuhrt werden, das 

Kunstharz in der Durchlaufhohlform zum Erhãrten gebracht 

wird und der in der Durchlaufhohlfori -n erhrtete Prof ii-

strang fortlaufend von der AustrittsOffnung der Durch-

laufhohlforin weg abgezogen wird, dadurch gekennzeichnet, 

dag zur Bildung eines einstuckigen Fensterrahmenprofils, 

welches einen annhernd L-fOrinigen Querschnitt mit einem 

geschlossenen Hohlrauxn (3) im Lângsschenkel (2) der 

L-Form und einem geschlossenen Hohlraum (5) im Quer-

schenkel (4) der L-Form aufweist und an seiner Umfangs-

flache mit einer Anzahl von Nuten, Ausnehmungen oder 

dergl. versehen ist, in welchen Zusatzprofilleisten, 

Dichtleisten und dergi. und Beschlagteile befestigbar 

sind, wobel die an der Umfangsflache des Prof us 
vorgesehenen Nuten (8, 16, 17, 19) mit Hinterschneidungen 

ausgebildet sind, die längslaufenden Faserstrange 

mindestens zwei Dome umgebend gefUhrt werden, weiche 

Dome nebeneinanderliegend zur Bildung der Hohlräume des 

Fensterrabmenprofils in die Durchlaufhohlform eingesetzt 

sind, und dag die lãngslaufenden Faserstrange auch die 

Hinterschneidungen an der Umfangsf1che des Prof us 
fQllend gefuhrt werden, weiche Hinterschneidungen durch 

korrespondierende Hinterschneidungsflachen der Durchlauf-

hohlforin geformt werden." 

IV. 	Unter Hinweis auf die Dokumente (Dl) bis (D3) hat die 

BeschwerdefQhrerin die geltenden unabhãngigen AnsprUche 

dahingehend verteidigt, dais, hOchstens eine unzulässige 

rückschauende Betrachtungsweise der vorstehend genannten 

Dokumente zum Gegenstand von Anspruch 1 bzw. 10 führen 

kOnnte. 

Dem Gegenstand des Dokuments (Dl) seien Langsfasern im 

gesamten Querschnittsbereich des Prof us fremd, vielmehr 

werde dort Uberwiegend mit Glasfasermatten bzw. -bändern 

gearbeitet bzw. auf ein Extrusionsverfahren, vgl. Fig. 2 

und 4, zuruckgegriffen, das mit dem Beanspruchten so gut 
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wie keine Gemeinsarnkeiten habe. Die Kombination eines 

Hohlquerschnitts und Hinterschneidungen fehie in diesern 

Dokument ebenso wie die Kornbination von L-Form und von 

Hohlquerschnitten; sofern irn Bekannten mit Dorn 

gearbeitet werde, sei zu unterstellen, dag lediglich mit 

einem Dorm gearbeitet werde. Die Beschwerdeführerin 

verteidigte somit die gewãhlte Abgrenzung der 

unabhängigen AnsprUche 1 bzw. 10. 

Mit Buck auf das Dokument (D2) stelite sie heraus, da1, 

auch dort ein Extrusionsverfahren angesprochen sei und 

dag dort im Gegensatz zum Beanspruchten ein thermo-

plastisches Material vorliege, wobei die Fasern im 

Gegensatz zuxn Beanspruchten wiederum Kurzfasern seien. 

Aus der Verschiedenartigkeit der verwendeten Verfahren, 

nmlich "Schieben" der Fasern und der UrnhQllung beim 

Extrusionsverfahren bzw. "Ziehen" beim Anmeldungs-

gegenstand, resultiere auch insofern ein wesentlicher 

Unterschied als beim Beanspruchten das Aushrten unter 

Zugspannung erfolgen kOnne, wobei die Zugspannung nach 

Aushrtung im Profil als Druckvorspannung erhalten 

bleibe. Hieraus resultierten erhebliche Vorteile in 

Richtung Festigkeit und Wirtschaftiichkeit des Prof ils 

gemai, Anspruch 1. 

Zuxn Dokument (D3) wurde schlieff,lich noch ausgefuhrt, daE 

dort die Problematik vorliegender Anmeldung vollstndig 

fehie, weil weder Hohlruxne noch Hinterschneidungen am 

Prof il vorlagen. Mithin kOnne auch die gleichzeitige 

BerUcksichtigung der Dokumente (Dl), (D2) und (D3) den 

Gegenstand der AnsprUche 1 bzw. 10 nicht patenthindernd 

nahelegen. 

V. 	Es rechtfertige sich somit der Antrag, das nachgesuchte 

Patent auf der Basis der in der mUndlichen Verhandlung 

vom 1. Septeniber 1993 vorgelegten tJnterlagen, n.mlich: 
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- AnsprQche 1 bis 15 

- Beschreibung S. 1 bis 9 (Reinschrifteri folgen) 

- Beschreibung Sp. 6, Z. 45 bis Sp. 12, Z. 26 gema 

EP-Ai-0 233 171 

- Figuren 1 bis 11 

zu erteilen. 

Ent scheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulassig. 

Neuheit 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Fensterrahmenprofil) bzw. 

von Anspruch 10 (Verfahren zur Herstellung eines Fenster-

rabmenprofils) ist vorn hier zu berucksichtigenden Stand 

der Technik gemE den Dokumenten (Dl) bis (D3) nicht 

neuheitsschãdlich getroffen. 

Die Frage der Neuheit war schon vor Neufassung der 

Anspruche nicht strittig, vgl. angefochtene Entscheidung 

Pkt. 1 der EntscheidungsgrQnde, so dai, sich hierzu 

weitere Erlàuterungen erubrigen. 

Nachstkornrnender Stand der Technik, Aufgabe und deren 

LOsung, Vorteile: 

3.1 	Der nãchstkomrnende Stand der Technik ist zweifellos mit 

dem Dokument (Dl), und hier insbesondere mit der in den 

Fig. 1 bzw. 3 angesprochenen Alternative, gegeben. Das 

Dokument (D2) bleibt demgegenQber schon erheblich zurück, 

weil in.bm auf Kurzfasern und nicht auf larigslaufende 

0389.1) 
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Faserstrange abgestellc wird; un ubrigen liegt dort em 

thermoplastisches Material var, wahrend die geltenden 

AnsprUche ein duroplastisches Material vorschreiben. Das 

Dokument (D3) scheidet schon deshaib als nächstkornrnend 

aus, weil dort ein Voliprof ii vorliegt und sich die 

Problernatik von Hohlkarnrnern bzw. Dornen ebensowenig 

steilt, wie die von zusatzlichen Hinterschneidungen. 

	

3.2 	un Dokuxnent (Dl) sind zwei Alternativen von Prof ilen 

dargesteilt, vgl. Fig. 1/3 und 2/4, von denen eine einen 

seitlich abstehenden Steg, der mit langslaufenden 

Fasersträngen verstrkt ist, aufweist (Bezugszeichen 11 2" 

in Fig. 1), und von denen die andere auf einen hohlen, 

seitlich abstehenden Steg gerichtet ist, wobei aber im 

Prof ii insgesamt Kurzfasern vorgesehen sind (Bezugs-

zeichen 11 48" in Fig. 2) . Die Problematik von mehreren 

Hohikaminern bzw. von Hinterschneidungen am Prof ii-

querschnitt ist nicht Inhalt des Dokuxnents (Dl). 

	

3.3 	Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe 

zugrunde, vgl. geltende Beschreibungseinleitung, em 

Fensterrabmenprofil der im Oberbegriff des Anspruchs 1 

angegebenen Art zu schaffen, welches bei geringen 

Querschnittsabmessungen, insbesondere bei geringer 

Profilbreite, eine hohe Forrnsteifigkeit und eirie hohe 

Festigkeit besitzt, und welches auch auf einfache Weise 

zu Fensterrabmen, und zwar sowohl zu Flügelrahmen als 

auch zu Stock- bzw. Blendrabmen, zusarnmengefQgt werden 

kann und ein einfaches und konstruktiv vorteilhaftes 

Unterbringen von Beschlagteilen, Dichtungsleisten und 

dgl. ermOglicht. 

In verfahrenstechnischer Hinsicht lautet die zu lOsende 

Aufgabe dahingehend, daS em Verfahren gemag Oberbegriff 

des Anspruchs 10 vorzusehen ist, weiches eine rasche und 

wirtschaftliche Fertigung des erfindungsgemaf, 

ausgebildeten Prof us ermOgiicht. 
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3.4 	Die (oben in Abschnitt 3.3) genannte Aufgabe ist gem 

Anspruch 1 dahingehend gelOst, dag elne L-Forrn des 

Profils vorliegt, wobei beide Schenkel des Profils 

jeweils elnen geschlossenen Hohiraum aufweisen und die 

Nuten an der Umfangsf1che des Prof us mit Hinter-
schneidungen ausgebildet sind, derart, daZ die 

1ngsiaufenden Faserstränge Ober den ganzen Prof ii-

querschnitt verteilt, auch in den Hinterschneidungen der 

Umfangsflache des Prof us, vorgesehen sind. 

In verfahrenstechnischer Hinsicht gibt Anspruch 10 die 

LOsungsmerkmaie der (oben in Abschnitt 3.3) genannten 

Aufgaben dahingehend an, dag das gattungsgernãE,e Verfahren 

auf das Fehsterrahinenprofil mit L-Form, mit einem 

geschlossenen Hohiraum pro Schenkel der L-Form und mit 

Nuten, Ausnebmungen oder dgi., denen Hinterschneidungen 

an der Umfangsfiache des Prof us zugeordnet sind, derart 
angepa1t ist, daS zur Bildung eines einstUckigen 

Fenst errahmenprofi is die langs iaufenden Fas ers t range 

mindestens zwei Dome umgebend gefQhrt werden, weiche 

Dome nebeneinanderliegend zur Bildung der Hohiraume des 

Fensterrahmenprofils in die Durchlaufhohiform eingesetzt 

sind, und dag die iangslaufenden Faserstrange auch die 

Hinterschneidungen an der Umfangsflache des Prof us 
fUliend gefuhrt werden, weiche Hinterschneidungen durch 

korrespondierende Hinterschneidungsfiachen der Durchiauf-

hohiform geformt werden. 

	

3.5 	Das Prof ii gemag Anspruch 1 bzw. jenes weiches gemaI, 

Anspruch 10 hergestelit ist, zeichnet sich durch seine 

Leichtbauweise, hohe Festigkeit und Steifigkeit aus, weil 

Uber semen gesarnten Querschnitt lãngslaufende Faser-

strange vorgesehen sind. Das Ausharten des Prof us 
erfoigt erkennbar unter Zugspannung der Faserstrange, was 

nach dem Ausharten eine Druckvorspannung im Prof ii zur 

Foige hat. Die Verwendung von Langfasern verineidec den 

Austritt von Faserenden, wodurch auch MinilOcher an der 

0389 .D 
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Profilaugenhaut fehien; diese Eigenschaft kommt der 

Wetterbestandigkeit des Profils zugute. Insgesarnt erlaubt 

das erfindungsgernà1,e Prof ii aufgrund seiner hohen Festig-

keit auch den Einsatz als Stockrahrnen, was in Verbindung 

mit der Verwendung auch als FlUgelrabmen eine 

Verringerung von Gehrungsverschnitt ermOglicht. 

	

4. 	Erfinderische Tatigkeit 

Bei gegebener Neuheit des Prof us gemag Anspruch 1 bzw. 
des Verfahrens zu seiner Herstellung geme.E Anspruch 10 

ist nun noch zu untersuchen, ob die Gegenstnde dieser 

AnsprUche auch das Erfordernis des Artikels 56 EPU 

erfQllen oder nicht. Die Kainmer kommt diesbezUglich zu 

nachfolgendem Ergebnis: 

	

4.1 	Anspruch 1 

4.1.1 Vom Dokument (Dl) konnte kein unmittelbar verwertbarer 

Hinweis auf das Prof ii gemaf, Anspruch 1 ausgehen, weil 

dort allenfalls das AusfQhrungsbeispiel gemãi, Fig. 1/3 

heranzuziehen ist, nicht aber jenes nach Fig. 2/4. Im 

erstgenannten AusfQhrungsbeispiel sind iangsiaufende 

Faserstrnge nur in Teilbereichen des Profilquerschnitts 

vorgesehen; vgl. seitlich abstehenden Steg gem&Z Fig. 1. 

Im Gegensatz zuxn Prof ii gemaf, Anspruch 1 ist dieser 

1angsfaserverstrkte Bereich aber ein Bereich vollen 

Querschnitts. Damit ist dern Dokunient (Dl) keine Anregung 

zu entnehmen, wie ein geschlossener Hohlraum 

auszugestalten ist, urn die Forderungen gemaI, geltender 

Aufgabenstellung zu erfUllen. Es ist glaubhaft, daI, das 

beanspruchte Prof ii insoweit Neuland geschaffen hat, als 

nicht nur ein Prof ii mit hohiem Querschnitt geschaffen 

worden ist, sondern em L-Profil mit hohiem Querschnitt 

seiner beiden Schenkel. Damit sind im Gegensatz zur Lehre 

der Fig. 1 des Dokuments (Dl) erst die Forderungen nach 

einer "Leichtbauweise erfUilt worden. 

0389.D 	 . . .1... 
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Irn Dokument (Dl) ist auf S. 7, Z. 17/18 die MOglichkeit 

des "L-Profils" bzw. eines "Hohiprofils" grundsatzlich 

angesprochen, es ist aber in Ubereinstirnrnung mit dem 

Vortrag der BeschwerdefQhrerin nicht zwingend, daS darnit 

em L-Prof ii mit einem Hohiraum pro Schenkel of fenbart 

ist, weil die nachfolgenden Ausfuhrungen von S. 7 ganz 

eindeutig auf das Vorhandensein eines Dorns abgestellt 

sind. 

Bei Fehien der wesentlichen gestalterischen Grundstze 

des Gegenstands gem&Z Anspruch 1 vermag somit das 

Dokument (Dl) allenfalls dazu anregen, einen hohien 

Profilquerschnitt vorzusehen; im einzelnen geht das 

Dokuxnent (bi) aber in eine andere Richtung, weil dieser 

Hohlrauxn von Giasfaserbãndern "1, 3 11 , und nicht von 

iangslaufenden Faserstrngen umgeben ist. Schiielllich ist 

S. 21 Abs. 3 des in Rede stehenden Dokuxnents ein weiteres 

Indiz dafür, dag der Facbmann von diesem Dokuznent nicht 

auf den Gegenstand des Anspruchs 1 hingeienkt wird, weil 

dort kiar ausgefQhrt ist, daf (kieinere) ProfilerhOhungen 

mit Glaskurzfasern zu arrnieren sind. Beansprucht sind 

aber im Gegensatz dazu Langfasern, und zwar wiederunt im. 

Gegensatz zur Lehre gemag Fig. 1 des Dokuments (Di) Qber 

den gesa.rrzten Profiiquerschnitt verteiit. 

Uberhaupt nicht angesprochen ist im Dokument (Dl) die 

MOgiichkeit an Profiiquerschnitten Hinterschneidungen im 

Bereich von Nuten desseiben vorzusehen, so dais, insoweit 

auch dieses wesentliche Merkmal des geltenden Anspruchs 1 

ohne Vorbild im gattungsgemZen Dokuinent (Dl) ist. 

4.1.2 Die Lehre des geltenden Anspruchs 1 ist auch vom 

Gegenstand des Dokuments (D2) nicht vorgezeichnet, obwohl 

darin Nuten mit Hinterschneidungen of fenbart sind, vgl. 

z. B. Fig. 4 bis 6. Das genauere Studium dieser Druck-

schrift ergibt jedoch, dag dort kein homogener Prof ii-

querschnitt vorliegt, sondern daS ein (ernbereich mm 
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Kurzfasern armiert ist und dag darüber eine Urnmantelung 

aufgebracht wird. Irn Gegensatz zurn Prof ii gema 

Anspruch 1 wird somit die Verwendung von Kurzfasern, 

d. h. ungeordnete Orientierung derselben im Prof ilquer-

schnitt, gelehrt, und zwar im Zusammenhang mit einem 

thermoplastischen Material. In FortfQhrung dieser 

Voraussetzungen sieht das Dokuxnent (D2) dann folgerichtig 

einen Extrusionsvorgang vor, urn das Prof il herzustellen, 

vgl. Fig. 7 Bezugszeichen 11 12 1,  für das Kern- und '13" für 

das Mantelextrudieren. 

Die Grundvoraussetzungen der Lehre gernaff, Dokurnent (D2) 

und gemag Anspruch 1 sind damit erkennbar inkompatibel, 

da das beanspruchte Profil durch ein duroplastisches 

Material gekennzeichnet ist, das im Zusammenspiel mit der 

in Anspruch 1 vorgeschriebenen Arinierung in Form von 

lãngslaufenden Faserstrangen einen Herstellungsvorgang, 

der kein Extrusionsvorgang ist, bedingt. Da beim 

Extrusionsvorgang das Armierungs- und das UrnhQllungs-

material der Aushärteform "schiebend" zugefQhrt wird, 1st 

die Tendenz einer EinschnQrung ohnehin nicht gegeben, da 

das Einschnüren vor allem im Nuten- und Hinter-

schneidungsbereich erst beim "ziehenden" Formen zutage 

tritt. 

4.1.3 Insofern hatte der Facbmann keine Veranlassung, Qberhaupt 

auf das Dokurnent (D2) zurückzugreifen und soilte er es 

trotzdem getan haben, wUrde er sehr schnell die Unverein-

barkeit sowohl der Materialien (hier Thermoplast dort 

Duroplast bzw. hier Kurzfasern dort Langfasern) als auch 

von deren Verarbeitungstechnologien erkannt haben. Dies 

ist ein klares Indiz dafQr, dais auch die gleichzeitige 

Betrachtung der Dokurnente (Dl) und (D2) nicht in 

naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 fUhren 

konnte. 

1-1 
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4.1.4 Die Karnmer ist in der mUndlichen Verhandlung davon 

Uberzeugt worden, dais, auch das Dokurnent (D3) keinen 

entscheidenden Beitrag zur AufgabenlOsung vorliegender 

Anrneldung liefern kann, weil die wesentlichen baulichen 

Merkmale des Anspruchs 1, wie zweifacher Hohlraum eines 

L-Profils bzw. Nuten mit Hinterschneidungen, dart fehien. 

Die Problematik des EinschnQrens im Bereich von Hinter-

schneidungen in Nuten kann sich beim Dokurnent (D3) 

Qberhaupt nicht stellen, genausowenig wie die Problematik 

der Strangfuhrung im Bereich von Dornen. Die Auffassung, 

wonach das Dokurnent (D3) relevant sei, 1st somit nach 

Uberzeugung der Karnmer eher das Ergebnis einer 

unzulássigen rQckschauenden Betrachtungsweise. 

4.1.5 Zusammenfassend ergibt sich, dag sichdas Fensterrahrnen-

profil des Anspruchs 1 in erfinderischer Weise von den 

Lehren der Dokurnente (Dl), (D2) und (D3) abhebt, so daf, 

der geltende Arispruch 1 gewhrbar ist. 

4.2 	Anspruch 10 

4.2.1 Im Kennzeichenteil dieses Anspruchs 1st zun.chst die Form 

des herzustellenden Fensterrabmenprofils angegeben, bevor 

dann die hierfUr notwendigen Herstellungsschritte 

definiert sind, nãmlich FUhren der langslaufenden 

Faserstrange urn die beiden Dome herurn bzw. fullendes 

Fuhren der langslaufenden Faserstrnge im Bereich der 

Hinterschneidungen, wobei die geometrische Anordnung der 

Formwerkzeuge bzw. FaserfUhrungen noch dahingeherid un 

Anspruch 10 eingeschrãnkt ist, dag dort die Dome als in 

der Durchlaufhohlform nebeneinanderliegend bzw. dag die 

Durchlaufhohlform als mit Hinterschneidungsf1chen 

ausgebildet, angegeben sind/ist. 

4.2.2 Es ist glaubhaft, dais Anspruch 10 damit ei•ne vollstandige 

Losung der in verfahrenstechnischer Hinsicht vorliegenden 

Erfindungsaufgabe angibt und dag ein Prof il mit den in 
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vorstehendem Abschnitt 3.5 angegebenen besonderen Eigen-

schaften erzielbar ist. Erkennbar ist insbesondere dafür 

Sorge getragen, dag die EinschnUrtendenz der Faserstrànge 

im Bereich der Hinterschneidungen verhindert wird, wobei 

dieser Effekt zugegebenermaJen beirn Extrudieren leicht 

beherrschbar ist, weil das Material die Tendenz hat, in 

vorhandene Räuxne, z. B. VorsprQnge/Hinterschneidungen 

einzuf1ie1en, wohingegen das Material bei einem 

lu z iehendenhu Verfahren gem.ff Anspruch 10 die gegenlãufige 

Tendenz hat, nàmlich EinschnQren. 

4.2.3 Allein aus der Tatsache, da, kein Profil des hier zu 

berQcksichtigenden Standes der Technik dem herzu-

stellenden Profil nahe kornrnt, resultiert schon, da, der 

var der LOsung der vorliegenden Erfindungsaufgabe 

stehende Facbinann auf kein uninittelbar verwertbares 

Vorbild zuruckgreif en konnte. 

4.2.4 Soilte er aber dennoch auf die Dokuxnente (Dl) bis (D3) 

sto1en, ergbe sich, daft im Dokuinent (Dl) nur die 

Alternative gemal!, Fig. 1/3 in etwa mit dem Verfahren von 

Anspruch 10 vergleichbar ist, weil auch dort - wenn auch 

nur in einem Teilbereich und im Zusarninenhang mit einem 

Vollquerschnitt - eine Armierung durch langslaufende 

Faserstrange vorliegt. 

Selbst die BerQcksichtigung des Dokuntents (Dl) hilft dem 

Fachmann aber nicht entscheidend weiter, weil dart die 

Problematik sowohi der Langfaserarrnierung im Bereich von 

Hohiformen als auch im Bereich von Hinterschneidungen 

voilkommen fehlt. 

4.2.5 Dies gilt in gleichem Mafe für die Dokumente (D2) und 

(D3) . Gem&g Dokuinent (D2) fehit wiederuin die Langfaser- 

technologie und gemag Dokuinent (D3) fehit der Hintergrund 

einer Hohiforinbildung bzw. einer Beherrschung von Hinter-

schneidungsbereichen. 
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4.2.6 Mithin vermOgen nach Auffassung der Kamer die Dokurnente 

(Dl) bis (D3) keinen unmittelbar verwertbaren Hinweis zur 

AufgabenlOsung in verfahrenstechnischer Hinsicht zu 

geben, d. h. das Verfahren gemaf, Anspruch 10 hebt sich in 

erfinderischer Weise vom Vorgezeichneten ab, was zur 

Gewährbarkeit dieses Anspruchs fQhrt. 

4.2.7 In Anlehnung an die Entscheidungen T 201/86 vain 

7. Dezernber 1988 bzw. T 187/84 vom 26. Juli 1985 (beide 

unverOffentlicht) hatte im gegebenen Fall die 

Gewhrbarkeit des unabhangigen Verfahrensanspruchs auch 

allein aus der Tatsache, dal!, das beanspruchte Prof il 

gemãf, Anspruch 1 patentfahig ist, abgeleitet werden 

kOnnen. Eswurde vorstehend aber aufgezeigt, dag sich die 

Gewàhrbarkeit des Anspruchs 10 auch aus sich heraus 

begrunden 1Jt, d. h. ohne Bezugnahine auf den 

unabhngigen Gegenstandsanspruch. 

	

4.3 	Abhngige Ansprüche 

Die geltenden abhängigen AnsprUche 2 bis 9 und 11 bis 15 

beinhalten Weiterbildungen der Gegenstãnde gemJ, 

Anspruch 1 bzw. 10 und sind in dieser Eigenschaft ebenso 

gewahrbar. 

	

5. 	Die in der mQndlichen Verhandlung Uberreichte 

Beschreibungseinleitung - die Vorlage einer Reinschrift 

derselben wurde der BeschwerdefUhrerin aufgegeben - 

entspricht den Erfordernissen des EPU, so daJ, insgesarnt 

Unterlagen vorliegen, die die Erteilung des nachgesuchten 

Patents rechtfertigen. 
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Entscheidungsforrnel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurQckverwiesen mit 

dem Auftrag, ein europâisches Patent mit den in der 

mUndlichen Verhandlung Uberreichten Unterlagen (oben 

Abschnitt V) zu erteilen (Reinschrift der 

Beschreibungseinleitung nachgereicht). 

Der Geschäftsstel.lenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

~ <t~-  
N. Maslin 	 C.T. Wilson 
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